
 

 

 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag, 12.06.2025 um 
17:00 Uhr, im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, Kreis-
tagssitzungssaal statt.  
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Anträge zur Tagesordnung 

 
 

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

 

3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages 
 

 

4. Niederschrift über die Sitzung vom 15.05.2025 
 

 

5. Haushalt 2026 
 

 

5.1. Haushalt 2026 - Optimierungsmaßnahmen 
 

VO/2025/163 

5.2. Kreisumlage 2026 - Verfahren 
 

VO/2025/164 

6. Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen 
(Notfallverbund Rendsburg-Eckernförde und Neumünster) 
 

VO/2025/145 

7. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übernahme der Spielhal-
lenaufsicht durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

VO/2025/136 

8. Beteiligungsverwaltung öffentlich 
 

 

8.1. NAH.SH GmbH 
 

 

8.1.1. Vereinbarung mit der NAH.SH GmbH über die Erbringung 
von Beratungsleistungen 
 

VO/2025/146 

8.2. KielRegion GmbH 
 

 

8.2.1. KielRegion GmbH: Jahresabschluss 2024 
 

VO/2025/158 

8.3. RKiSH gGmbH 
 

 

8.3.1. RKiSH gGmbH: Bestellung eines neuen Geschäftsführers 
 

VO/2025/166 

9. Verwaltungsangelegenheiten 
 

 



 

 

. Herstellung der Nichtöffentlichkeit 
 

 

 

Die folgenden Tagesordnungspunkte werden voraussichtlich nichtöffentlich bera-
ten: 
 
10. Personalangelegenheiten 

 
 

11. Beteiligungsverwaltung 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Haushalt 2026 - Optimierungsmaßnahmen 

VO/2025/163 
 
öffentlich 
 
FD 1.4 Finanzen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  15.05.2025 
 
Ansprechpartner/in:Kruse, Matthias 
 
Bearbeiter/in: Matthias Kruse 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

12.06.2025 Hauptausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Die aktuell negative Entwicklung der Finanzlage von Land und Kommunen macht es 
frühzeitig notwendig, den Kreishaushalt kritisch hinsichtlich bestehender 
Optimierungspotentiale (auf Einnahme- und Ausgabepositionen) zu überprüfen. 
 
Dieser Prozess ist Anfang des Jahres 2025 gestartet. Erste Ergebnisse bzw. 
Einschätzungen zu Einsparpotentialen sind voraussichtlich im letzten 
Hauptausschuss vor der Sommerpause zu erwarten. Ziel ist ein Vorschlag der 
Verwaltung zu möglichen Optimierungspotentialen, welcher Grundlage für die 
Haushaltsberatungen 2026 sein kann. 
 
Der Kreispolitik soll eine Übersicht über mögliche Maßnahmen und deren finanzielle 
Wirkung auf den Kreishaushalt zur Verfügung gestellt werden, ergänzt durch eine 
Umsetzungsempfehlung der Verwaltung. 
 
Betrachtet werden die Ein- und Ausgabepositionen und dabei insbesondere der 
Bereich der freiwilligen Leistungen. 
 
Der Zeitplan im Einzelnen dazu sieht wir folgt aus: 
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17.07.2025 Hauptausschuss 
Vorstellung der Liste mit Optimierungspotentialen 
 
23.07.2025 Gemeindetag 
Vorstellung der Liste mit Optimierungspotentialen beim Gemeindetag des Kreises 
 
September 2025 
Beratungsmöglichkeit über die Liste im Rahmen des Sitzungsturnus nach der 
Sommerpause 
 
November 2025 
Klausurtagung der Fraktionen sowie Haushaltsberatungen der Ausschüsse mit 
abschließender Beschlussfassung, welche Maßnahmen in 2026 wie umgesetzt 
werden sollen. 
 
Dezember 2025 
Abschließende Beschlussfassungen im Hauptausschuss und Kreistag zum Haushalt 
2026 
 
Im gesamten Prozess erfolgt die notwendige Beratung für die Gremien des Kreises 
durch die zuständigen Fachbereiche in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 
Finanzen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Kreisumlage 2026 - Verfahren 

VO/2025/164 
 
öffentlich 
 
FB 1 Zentrale Dienste 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  15.05.2025 
 
Ansprechpartner/in:Kruse, Matthias 
 
Bearbeiter/in: Matthias Kruse 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

12.06.2025 Hauptausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Aufgrund der Möglichkeit, dass der Kreistag für 2026 eine Veränderung des 
Kreisumlagesatzes beschließen könnte, plant die Kreisverwaltung eine Anpassung 
des Verfahrens zur Kommunikation mit den politischen Gremien des Kreises. 
 
Hintergrund der Anpassung des Verfahrens ist, dass gem. § 27 Abs. 4 
Finanzausgleichsgesetz (FAG) der Kreis verpflichtet ist, vor jeder Entscheidung über 
die Veränderung des Umlagesatzes die kreisangehörigen Gemeinden anzuhören. 
Des Weiteren sind in der Anhörung seitens des Kreises die Maßnahmen zur 
Vermeidung einer Erhöhung der Kreisumlage darzulegen. 
 
Daher ist geplant in den September Sitzungen des Hauptausschusses und 
Kreistages einen Eckwertebeschluss zu fassen. Dieser Eckwertebeschluss soll dabei 
folgendes beinhalten: 

1. Die Höhe des Kreisumlagesatzes 2026 
2. Die prozentuale Erhöhung des Personalbudgets für 2026 

 
Seitens der Kreisverwaltung werden als Grundlage für diese Beschlüsse die 
Finanzdaten des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden sowie deren 
finanzielle Leistungsfähigkeit dargestellt. Des Weiteren werden die 
Rahmenbedingungen und Entwicklung des Personalbudgets erläutert. 
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Abschließend wird es einen Beschlussvorschlag seitens der Kreisverwaltung zu den 
genannten Eckwerten geben. 
 
Auf dieser Grundlage beraten der Hauptausschuss und Kreistag und fassen im 
September 2025 den Eckwertebeschluss. Dieser Beschluss dient der 
Kreisverwaltung als Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 sowie der 
Durchführung des formellen Anhörungsverfahrens zum Kreisumlagesatz, sofern eine 
Veränderung des Umlagesatzes beschlossen wird. 
 
Sofern ein Anhörungsverfahren erforderlich wird, werden die eingehenden 
Stellungnahmen, die Maßnahmen des Kreises zur Vermeidung der Erhöhung sowie 
die Finanzdaten in einer Vorlage gesammelt und aufbereitet. Abschließend wird die 
Verwaltung auch in diesem Fall einen Beschlussvorschlag formulieren. 
Dadurch soll dem Kreistag die Möglichkeit gegeben werden, die Finanzbedarfe der 
Gemeinden und des Kreises abzuwägen und eine Entscheidung hinsichtlich des 
notwendigen Kreisumlagesatzes zu treffen. 
 
Der mögliche Beschluss über die Veränderung des Kreisumlagesatzes 2026 erfolgt 
im Rahmen eines eigenen Tagesordnungspunktes unabhängig vom 
Haushaltsbeschluss 2026. Die endgültige formelle Festsetzung des Umlagesatzes 
erfolgt dann durch den Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 in den Sitzungen 
im Dezember von Hauptausschuss und Kreistag. 
 
Positiver Nebeneffekt des beschriebenen Verfahrens ist, dass die Ämter und 
Gemeinden bei ihren Haushaltsplanungen und -beratungen für das Jahr 2026 einen 
frühzeitigen Indikator haben, welcher den voraussichtlichen Umlagesatz für das 
Folgejahr prognostiziert. 
 
Zeitplan im Detail: 
 
25.09.2025 Hauptausschuss 
Beschluss der Eckwerte zu Kreisumlage und Personalkostenbudget 
 
29.09.2025 Kreistag 
Beschluss der Eckwerte zu Kreisumlage und Personalkostenbudget 
Anschließend, je nach Beschlusslage: Start des Anhörungsverfahrens (mit 
Monatsfrist) 
 
13.10.2025 – Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2026 der Kreispolitik (WHP) 
 
14.10.2025 – Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2026 dem Gemeindetag des 
Kreises (WHP) 
 
November oder Dezember 2025 - Hauptausschuss und Kreistag 
Abwägung der Finanzbedarfe und Beschlüsse über Kreisumlagesatz 
 
Dezember 2025 – Hauptausschuss und Kreistag 
Beschlüsse der Haushaltssatzung 2026 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in 
Notfällen (Notfallverbund Rendsburg-Eckernförde und 

Neumünster) 

VO/2025/145 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  30.04.2025 
 
Ansprechpartner/in: Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

20.05.2025 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Beratung) Ö 

12.06.2025 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung empfiehlt dem Hauptausschuss 
die Unterzeichnung der Notfallvereinbarung zur Gründung des Notfallverbundes 
Rendsburg-Eckernförde und Neumünster zu beschließen.  
 
Der Hauptausschuss beschließt die Unterzeichnung der Notfallvereinbarung zur 
Gründung des Notfallverbundes Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. 
 

Sachverhalt 
In Schleswig-Holstein sollen sich mit Unterstützung der Landesfachberatungsstelle 
für Bestandserhaltung (LFB) Notfallverbünde von Kulturgut bewahrenden 
Einrichtungen (z.B. Archive, Bibliotheken, Museen) gründen. Zu diesem Zweck 
wurde eine für alle Einrichtungen in Schleswig-Holstein geltende öffentlich-rechtliche 
Notfallvereinbarung durch das Land verfasst. Diese wurde durch das Rechtsamt des 
Kreises geprüft und es bestehen keine Bedenken. Zur Gründung eines 
Notfallverbundes Rendsburg-Eckernförde und Neumünster ist nun die 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch einen Vertreter des Kreises erforderlich.  
 
Bei Eintritt eines Notfalles sowohl beim Kreisarchiv selbst als auch bei anderen 
kulturgutbewahrenden Einrichtungen ist die Unterstützung aus anderen 
Fachdiensten der Kreisverwaltung erforderlich.  
 
Nähere Informationen sind den Anlagen zu entnehmen. 
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Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Vermerk Unterzeichnung Notfallvereinbarung_Kreisarchiv 
 

2 Notfallvereinbarung 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen 

 
 
 

28.04.2025 
 

Aktenvermerk 
 
1) Unterzeichnung Notfallvereinbarung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
und der Stadt Neumünster 

Seit 2022 berät die Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung (LFB) Archive 
und Bibliotheken in Schleswig-Holstein zu Fragen der Bestandserhaltung und Not-
fallvorsorge. Die Koordinierung der Notfallverbundgründungen läuft gemeinsam mit 
der Museumberatung- und Zertifizierung. 

Aufgaben im Notfallverbund (Auswahl): 

 Gefahrenquellenidentifikation (z.B. Naturkatastrophen, Brände, Wasserrohrbrü-

che, Einbruch, Vandalismus, Bau- und Renovierungsmaßnahmen) 

 Maßnahmen für Alarmbereitschaft 

 Unterhaltung, Pflege einer aktuellen Notfalldatenbank 

 Notfallübungen/Fortbildungen zur Notfallvorsorge und Bestandserhaltung 

 Kooperation mit Gefahrenabwehrbehörden 

 gegenseitige Unterstützungen und Austausch bei der Vorbeugung, Bergung und 

Erstversorgung von Kulturgut im Katastrophenfall  

Notfallverbünde arbeiten eng mit Gefahrenabwehrbehörden wie Feuerwehr, Kata-
strophenschutz und Polizei zusammen.  

Die für die Verbundmitgliedschaft benötigten Anforderungen und Anschaffungen er-
geben sich bereits aus der gesetzlichen Archivaufgabe zur Bestandserhaltung und 
bedeuten daher keine zusätzlichen Aufgaben oder Kosten. 

Nachdem der Kreis Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg im Februar 2025 
den ersten Notfallverbund in Schleswig-Holstein gegründet haben, steht nun die Un-
terzeichnung der gemeinsamen Notfallvereinbarung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde und der Stadt Neumünster an. Aus dem Kreis wollen sich u.a. folgende 
Einrichtungen beteiligen: das Freilichtmuseum Molfsee; Stadtarchive, Museen und 
Stadtbüchereien in Eckernförde und Rendsburg; die Archivgemeinschaften Eidertal 
und Gettorf sowie das Kirchenkreisarchiv Rendsburg-Eckernförde. 

 
gez. Anja Freitag 
 

2) FDL Dagmar Kistner zur Prüfung und Genehmigung 
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Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen 

(Notfallverbund Rendsburg-Eckernförde und Neumünster) 

 

Die unterzeichnenden Kulturgut bewahrenden Einrichtungen bzw. deren Träger in der 
Region Rendsburg-Eckernförde und Neumünster – im Folgenden Vertragsparteien ge-
nannt – schließen nachkommende Vereinbarung: 
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§ 1 Ziel der Vereinbarung 

1. Die Vertragsparteien schließen sich unter Beibehaltung ihrer jeweiligen institutionel-
len und inhaltlichen Eigenständigkeit zu einem Notfallverbund der Kulturgut bewah-
renden Einrichtungen zusammen. Sie erklären damit ihre Bereitschaft, im Notfall 
ihre personellen und sachlichen Ressourcen zu bündeln und die zum Schutz des 
Kulturgutes zu leistenden Aufgaben in gegenseitiger Unterstützung zu bewältigen. 

2. Ein Notfall im Sinne dieser Vereinbarung ist eine akute, umfangreiche Gefährdung 
oder Schädigung des zu verwahrenden Kulturgutes durch Brand, Wasser, Unwetter, 
technische Defekte und andere unvorhersehbare Ereignisse. 

 
§ 2 Mitglieder des Notfallverbundes 

1. Mitglieder des Notfallverbundes sind von den Vertragsparteien im Kreis Rendsburg-
Eckernförde und Neumünster unterhaltende Kulturgut verwahrende Einrichtungen 
(z.B. Archive, Bibliotheken, Museen, andere Kultur- und Wissenschaftseinrichtun-
gen mit Sammlungsbeständen).  

2. Weitere Kultureinrichtungen, die ihren Sitz in der Region Rendsburg-Eckernförde 
und Neumünster haben, können in den Notfallverbund aufgenommen werden. Hier-
über entscheidet die „Arbeitsgruppe Notfallverbund“ mit einfacher Mehrheit der am 
Notfallverbund beteiligten Institutionen. 

3. Die Mitglieder des Notfallverbundes sind in der Anlage dieser Vereinbarung aufge-
führt. Diese kann unabhängig von der Vereinbarung entsprechend aktualisiert wer-
den. Der aktuelle Stand der Anlage ist der Landesfachberatungsstelle für Bestand-
serhaltung (LFB) beim Landesarchiv Schleswig-Holstein und der Museumsberatung 
und -zertifizierung bei der Nordkolleg Rendsburg GmbH schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 3 Einsetzung einer Arbeitsgruppe 

1. Die Funktionsfähigkeit des Notfallverbundes wird durch die „Arbeitsgruppe Notfall-
verbund“ gewährleistet. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus jeweils mindestens einem 
Vertreter oder einer Vertreterin aller am Notfallverbund beteiligten Einrichtungen zu-
sammen. Die Arbeitsgruppe wird von einem oder einer durch die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe mit einfacher Mehrheit der beteiligten Einrichtungen auf zwei Jahre ge-
wählten Vorsitzenden geleitet. Eine Wiederwahl der oder des Vorsitzenden ist mög-
lich. 

Die Arbeitsgruppe wird erweitert durch eine ständige Vertreterin oder einen ständi-
gen Vertreter einer regional zuständigen BOS (Behörde und Organisation mit Si-
cherheitsaufgaben) als Beisitz. 

2. Die Arbeitsgruppe pflegt die Kontaktliste der Ansprechperson des Notfallverbunds 
und die Alarmierungsstruktur, erarbeitet Notfallmaßnahmenpläne des Verbundes 
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und schreibt diese regelmäßig fort. Sie koordiniert Ortsbegehungen, Schulungs-
maßnahmen und sonstige Aktivitäten des Notfallverbundes. 

3. Die Arbeitsgruppe trifft sich nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr. Über die 
jeweiligen Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das allen Mitgliedern der „Arbeits-
gruppe Notfallverbund“ sowie der BOS zugeht. 

4. Näheres zur Arbeitsgruppe, insbesondere deren Besetzung, Organisation und zu 
den Sitzungen kann durch eine mehrheitlich zu beschließende Geschäftsordnung 
geregelt werden. 

 
§ 4 Aufgaben des Notfallverbundes 

a) Vorbeugende Aufgaben 

1. Jede Einrichtung soll bis spätestens 1,5 Jahre nach ihrem Beitritt zum Notfallver-
bund für ihre genutzte(n) Liegenschaft(en) einen gebäudespezifischen Notfallplan 
erstellen. Angestrebt wird ein möglichst einheitlicher Aufbau der gebäudespezifi-
schen Notfallpläne; Details kann die „Arbeitsgruppe Notfallverbund“ festlegen. Der 
gebäudespezifische Notfallplan enthält mindestens einen Ablaufplan für Notfall-
maßnahmen, einen Feuerwehreinsatzplan, einen Alarmierungsplan samt Personal-
listen mit den dienstlichen, privaten und nach Möglichkeit mobilen Rufnummern der 
für den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 
und Ansprechpartnerin und Ansprechpartner im Notfallverbund sowie einen Ber-
gungsplan. Der Notfallplan ist regelmäßig zu aktualisieren. 

2. Die beteiligten Einrichtungen stellen ihre Notfallpläne der zuständigen Feuerwehr 
sowie - mit Ausnahme der Feuerwehrpläne - den übrigen Partnern in elektronischer 
Form zur Verfügung. Aktualisierungen der Notfallpläne sind zeitnah mitzuteilen. 

3. Notfallpläne sollten nach Möglichkeit auch für zeitlich begrenzte Ausstellungen der 
Kultureinrichtungen mit wertvollen Exponaten erstellt werden. Hierzu erfolgt eine 
formlose Ergänzung des Feuerwehrplanes sowie dessen Weiterleitung an die zu-
ständige Feuerwehr. 

4. Die beteiligten Einrichtungen stellen den anderen Vertragspartnern eine Kontakt-
liste der Ansprechpartner des Notfallverbundes zur Verfügung. 

5. Um die notwendigen Ortskenntnisse sicherzustellen, organisiert die Arbeitsgruppe 
regelmäßige Besichtigungen der Liegenschaften aller am Notfallverbund beteiligten 
Einrichtungen durch das im Notfall zum Einsatz kommende Personal. 

6. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Zusammenarbeit im Notfall pflegt die Ar-
beitsgruppe die Kontakte zu den für den Kulturgutschutz verantwortlichen Aufga-
benträgern und Behörden, insbesondere der zuständigen Feuerwehr. Mit der Feu-
erwehr ist die Durchführung institutionsübergreifender Bergungsübungen in regel-
mäßigen Abständen anzustreben. 
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7. Jede am Notfallverbund beteiligte Einrichtung pflegt eigenständig den Kontakt zur 
zuständigen Feuerwehr und führt mit dieser die notwendigen Brandschauen und 
Schulungsmaßnahmen des Personals zur Brandbekämpfung durch. Die Weiter-
gabe der Telefonnummern der für den Brand- und Katastrophenschutz in der Kul-
tureinrichtung verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Alarmie-
rungssystem der Feuerwehr hat eigenständig durch die beteiligten Einrichtungen zu 
geschehen. 

b) Aufgaben im Notfall 

1. Im Notfall leisten die beteiligten Einrichtungen gegenseitig uneigennützige organi-
satorische, personelle, materielle oder technische Hilfe, sofern ihrerseits entspre-
chende Kapazitäten vorhanden sind. Die Entscheidung über Art und Umfang der 
Hilfe liegt beim unterstützenden Partner. Eine solche Entscheidung ist seitens der 
anderen Partner nicht angreifbar. 

2. Die Hilfe betrifft insbesondere die Bergung und Sicherung des betroffenen Kultur-
gutes sowie die Bereitstellung von Ausweichdepotflächen für eine Überbrückungs-
zeit. 

3. Das Vorliegen eines Notfalls wird von der konkret betroffenen Einrichtung festge-
stellt. Die betroffene Einrichtung informiert die übrigen Mitglieder des Notfallverbun-
des. Diese begeben sich unverzüglich an den Ort, an dem sich der Notfall ereignet 
hat, um von dort aus die Koordinierung der Hilfeleistungen vornehmen zu können. 
Im Falle einer persönlichen Verhinderung soll nach Möglichkeit eine adäquate Ver-
tretung sichergestellt werden. Die fachliche Einsatzleitung vor Ort übernimmt die 
nach dem Notfallplan der betroffenen Institution vorgesehene Person. 

 
§ 5 Finanzierung und Haftung 

1. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Realisierung der unter § 4 genannten 
Aufgaben erfolgt durch jede beteiligte Einrichtung selbst, sofern die Mittel verfügbar 
sind. Gegenseitige Ansprüche auf Aufwendungsersatz sind durch diese Vereinba-
rung ausgeschlossen. Die geschädigte Vertragspartei kann Aufwendungen rücker-
statten. 

2. Die beteiligten Einrichtungen sowie die für sie im Rahmen dieser Vereinbarung tätig 
werdenden Personen werden ihre Pflichten mit eigenüblicher Sorgfalt erfüllen. Sie 
nehmen die Aufgaben aus dieser Vereinbarung als eigene Aufgaben wahr. 

3. Die Vertragsparteien stellen sich gegenseitig von der Haftung für alle Körper- und 
Sachschäden frei, die durch ein Handeln im Rahmen der Erfüllung dieser Vereinba-
rung entstehen, es sei denn, die Schäden werden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht. 

4. Leistungspflichten gesetzlicher Unfallversicherungen sowie sonstige Ansprüche 
aus bestehenden Versicherungsverträgen bleiben unberührt. 
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§ 6 Laufzeit, Änderung und Kündigung der Vereinbarung 

1. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie tritt mit der Unter-
zeichnung durch die derzeitigen Vertragsparteien in Kraft 

2. Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Über die Annahme von Än-
derungen entscheidet die Arbeitsgruppe mit Zweidrittelmehrheit. 

3. Die Vereinbarung kann von jeder beteiligten Vertragspartei mit einer Kündigungs-
frist von zwei Monaten zum Quartalsende, erstmals nach einer Laufzeit von zwei 
Jahren ab Inkrafttreten der Vereinbarung, sowie fristunabhängig aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Im Falle von Änderungen dieser Vereinbarung besteht ein 
Sonderkündigungsrecht von zwei Monaten zum Inkrafttreten der geänderten Fas-
sung. Eine Kündigung hat in Schriftform gegenüber den anderen Vertragsparteien 
zu erfolgen. Die Kündigung durch eine Vertragspartei berührt nicht die Wirksamkeit 
der Vereinbarung zwischen den verbleibenden Vertragsparteien. 

 
§ 7 Vertraulichkeit der überlassenen Daten 

Die von den Partnern untereinander bereit gestellten Daten dürfen ausschließlich zu 
Zwecken des Kulturgutschutzes im Rahmen dieses Notfallverbundes genutzt werden. 
Die Daten sind vertraulich zu behandeln; die Regeln des Datenschutzes sind zu be-
achten. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht bzw. nur vorbehaltlich der Einwilligung aller 
anderen Teilnehmer zulässig. 

 
§ 8 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Inkrafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch 
die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Partner wirken darauf 
hin, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine Bestimmung zu 
ersetzen, die dem Regelungsgehalt der unwirksamen oder nicht durchführbaren Be-
stimmung am Nächsten kommt. Diese Bestimmung gilt entsprechend für den Fall, 
dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. § 139 BGB findet keine Anwendung. 

 
§ 9 Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. 
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Träger  Einrichtung  Ort, Datum, Unterschrift  
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Anlage: Mitglieder des Notfallverbundes Rendsburg-Eckernförde und Neumü-
nster 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übernahme der 
Spielhallenaufsicht durch den Kreis Rendsburg-

Eckernförde 

VO/2025/136 
 
öffentlich 
 
FD 2.5 Bevölkerungsschutz und 
Ordnung 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  24.04.2025 
 
Ansprechpartner/in:  
 
Bearbeiter/in: Janina Huhnold 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

17.06.2025 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) Ö 

12.06.2025 Hauptausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, einer Verlängerung des als Anlage 
beigefügten öffentlich-rechtlichen Vertrages („Spielhallenvertrag“) zuzustimmen. 
 

Sachverhalt 
Mit Beschluss vom 16.12.2013 stimmte der Kreistag dem Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zu, durch welchen die Aufgabe der Spielhallenaufsicht nach 
dem Spielhallengesetz von der Stadt Büdelsdorf, den selbstverwalteten Gemeinden 
und den Ämtern auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde übertragen wurde. 

Zweck des Vertrages war es, die Aufgabe angesichts der geringen Anzahl von 
Spielhallen in den jeweiligen Stadt- und Gemeindegebieten zentral auf Kreisebene 
zu bündeln und so Kompetenzen und Ressourcen zu sparen. 

Eine Abfrage bei den Vertragspartnern hat ergeben, dass die Verlängerung des 
Vertrages gewünscht ist. Die Wahrnehmung der Spielhallenaufsicht ist für den Kreis 
mit sehr geringem Aufwand verbunden, weshalb der gewünschten 
Vertragsverlängerung aus Sicht der Verwaltung nichts entgegensteht. 

Der Vertrag würde um weitere 10 Jahre verlängert werden. Der Vertragsentwurf – 
aus welchem sich auch die einzelnen Vertragspartner ergeben – ist dieser Vorlage 
als Anlage beigefügt. 
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Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Öfftl.-rechtl. Spielhallenvertrag 2024 
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Entwurf

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

über die Übernahme der Aufsicht über Spielhallen nach dem Gesetz zur Errichtung und 

zum Betrieb von Spielhallen des Landes Schleswig-Holstein (Spielhallengesetz - 

SpielhG) durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde im Rahmen der kommunalen 

Zusammenarbeit

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 

vom 05.02.2025 (GVOBI. Schl.-H. S. Nr. 27) sowie der §§ 121 ff. des 

Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 wird nach Beschlussfassung des Kreistages des 

Kreises, der Stadt-, Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse gemäß § 23 Nr. 23 der 

Kreisordnung (KrO), § 28 Nr. 24 der Gemeindeordnung (GO) und § 24 a der 

Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 28 GO, jeweils in der geltenden Fassung, der 

nachfolgende

öffentlich-rechtliche Vertrag geschlossen:

§1 
Vertragspartner

Vertragspartner dieses Vertrages sind der

Kreis Rendsburg-Eckernförde, vertreten durch den Landrat, 

und

die Stadt

1. Büdelsdorf, vertreten durch den Bürgermeister,
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die hauptamtlich verwalteten Gemeinden

2. Altenholz, vertreten durch den Bürgermeister,

3. Fockbek, vertreten durch die Bürgermeisterin,

4. Kronshagen, vertreten durch die Bürgermeisterin,

die ehrenamtlich verwaltete, amtsfreie Gemeinde

5. Wasbek, vertreten durch den Bürgermeister

die Ämter

6. Achterwehr, vertreten durch den Amtsdirektor,

7. Bordesholm, vertreten durch den Amtsdirektor,

8. Dänischenhagen, vertreten durch den Amtsvorsteher,

9. Dänischer Wohld, vertreten durch den Amtsdirektor,

10. Eiderkanal, vertreten durch den Amtsvorsteher,

11. Eidertal, vertreten durch den Amtsdirektor,

12. Fockbek, vertreten durch den Amtsvorsteher,

13. Hohner Harde, vertreten durch den Amtsvorsteher,

14. Küttener Berge, vertreten durch den Amtsdirektor,

15. Jevenstedt, vertreten durch den Amtsdirektor,

16. Mittelholstein, vertreten durch den Amtsdirektor,

17. Nortorfer Land, vertreten durch den Amtsdirektor,

18. Schlei-Ostsee, vertreten durch den Amtsdirektor,

§2 

Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Übernahme der Wahrnehmung der 

Aufgaben nach dem Gesetz zur Errichtung und zum Betrieb von Spielhallen des 

Landes Schleswig-Holstein (Spielhallengesetz - SpielhG) durch den Landrat des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde.
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(2) Die übrigen Zuständigkeiten über die Erfüllung der Aufgaben nach der 

Gewerbeordnung, soweit sie nicht die Aufsicht über Spielhallen betreffen, bleiben 

unberührt.

§3 

Inhalt und Umfang der Aufgabenübernahme

(1) Der Landrat des Kreises Rendsburg Eckernförde übernimmt für die in § 1 

genannten Städte, Gemeinden und Ämter für den Bereich ihrer Stadt, Gemeinde 

oder Amtes die nach § 17 SpielhG den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 

der amtsfreien Gemeinden sowie den Amtsdirektorinnen oder Amtsdirektoren, in 

ehrenamtlich verwalteten Ämtern den Amtsvorsteherinnen oder den 

Amtsvorstehern obliegende Zuständigkeit nach diesem Gesetz.

(2) Mit der Übernahme der in Absatz 1 genannten Aufsicht über die Spielhallen durch 

den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde gehen die Rechte und Pflichten 

der in § 1 genannten Beteiligten aus dem SpielhG vollständig auf den Landrat 

über. Ein Recht zur Mitwirkung der nach § 1 beteiligten Gemeinden und Ämter 

besteht nicht.

(3) Für die übertragenen Aufgaben und Zuständigkeit findet ein 

Kostenausgleich durch Erstattung von Personal- und Sachkosten nicht statt.

§4 

Verwaltungshandeln, Rechtsweg

(1) Für die übernommenen Aufgaben ist der Landrat des Kreises Rendsburg- 

Eckernförde die örtlich und sachlich zuständige Behörde nach den 

Bestimmungen des Landesverwaltungsgesetzes.

(2) Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde schafft in eigener 

Verantwortung die sachlichen und personellen Voraussetzungen, die für die 
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sachgerechte Wahrnehmung der von ihm übernommen Aufgaben erforderlich 

sind.

(3) Soweit Verwaltungshandeln aufgrund öffentlich-rechtlicher Rechtsvorschriften 

erfolgt, gelten die Bestimmung des Landesverwaltungsgesetzes und der Ver

waltungsgerichtsordnung. Widerspruchsbehörde nach § 73 der Verwaltungs

gerichtsordnung in Verbindung mit § 119 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz ist der 

Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

§5 

Vertragsdauer, Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt am Tag nach seiner örtlichen Bekanntgabe im Sinne des § 18 

Abs. 5 S. 2 GkZ in Kraft.

(2) Er wird für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. Das Recht auf Anpassung 

oder Kündigung des Vertrages in besonderen Fällen gern. § 127 des 

Landesverwaltungsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Sofern ein Beteiligter durch Kündigung nach § 127 des 

Landesverwaltungsgesetzes ausscheidet, ist die Vereinbarung von den 

Beteiligten zu ändern.

§6
Veröffentlichung

Dieser Vertrag wird von den in § 1 genannten Beteiligten örtlich bekannt gegeben.
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Vereinbarung mit der NAH.SH GmbH über die 
Erbringung von Beratungsleistungen 

VO/2025/146 
 
öffentlich 
 
FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und 
Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.05.2025 
 
Ansprechpartner/in:  
 
Bearbeiter/in: Malte Nevermann 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

21.05.2025 Regionalentwicklungsausschuss (Beratung) N 
12.06.2025 Hauptausschuss (Beratung) N 

17.06.2025 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) N 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Der Regionalentwicklungsausschusses beschließt dem Hauptausschuss zu 
empfehlen, die NAH.SH GmbH auf Grundlage der vorliegenden 
Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit der Erbringung von Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen zu beauftragen. 

2. Der Hauptausschuss beschließt auf Empfehlung des 
Regionalentwicklungsausschusses dem Kreistag zu empfehlen, die NAH.SH 
GmbH auf Grundlage der vorliegenden Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit 
der Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen zu beauftragen. 

3. Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses, die NAH.SH 
GmbH auf Grundlage der vorliegenden Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit 
der Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen zu beauftragen. 

 

Sachverhalt 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt, wie auch andere Kreise in Schleswig-
Holstein, seit vielen Jahren Beratungsleistungen der Nahverkehrsverbund Schleswig-
Holstein GmbH (NAH.SH) in Anspruch. 

So hat die NAH.SH zusammen mit anderen Partnern den Kreis Rendsburg-
Eckernförde u.a. bei den letzten großen ÖPNV Ausschreibungen fachlich und 
rechtlich begleitet. Darüber hinaus werden auch im laufenden Geschäft der 
Verwaltung regelmäßig planerische und rechtliche Fragen gemeinsam mit der 
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NAH.SH bearbeitet.  

  

Um ihre eigenen personellen Ressourcen besser steuern und dauerhaft verbindlich 
personelle Kapazitäten für die Unterstützung der Kreise vorzuhalten zu können, 
möchte die NAH.SH GmbH solche Beratungsleistungen zukünftig auf eine 
verlässlichere Grundlage stellen. Wesentlicher Inhalt der Beratungsleistung durch die 
NAH.SH wird die Begleitung und Durchführung von Vergabeverfahren oder 
Direktvergaben von Verkehrsleistungen sowie die verkehrswirtschaftliche Beratung 
sein. Die nähere Beschreibung des Leistungsumfangs ist den Anlagen zur Vorlage 
zu entnehmen.  

  

Das Interesse der Kreise in Schleswig-Holstein an einer Beratungsleistung durch die 
NAH.SH ist nicht einheitlich, da die Kreise im ÖPNV sehr unterschiedlich aufgestellt 
sind. Einige kommunale Aufgabenträger haben eigene Verkehrsunternehmen 
während die Hamburger Randkreise viele Leistungen bereits über den Hamburger 
Verkehrsverbund (HVV) abdecken. Für die Kreise Dithmarschen, Ostholstein, 
Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg sowie Nordfriesland ist das Angebot 
der NAH.SH jedoch grundsätzlich relevant. In den anderen Kreisen liegt hierzu 
bereits ein zustimmender Grundsatzbeschluss vor.  

  

Die bei der NAH.SH entstehenden Kosten sollen anteilig nach Einwohnerzahl auf die 
fünf Kreise verteilt werden. Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde läge der Anteil bei 
28%. Die im Rahmen der Vertragsentwürfe vorgelegte Kalkulation geht 2025 von 
Kosten in Höhe von rd. 120.985 € und für die Folgejahre von rd. 91.244 € aus. Im 
Jahr 2025 sind höhere Kosten veranschlagt, weil einmalige Kosten für die 
Anschaffung bzw. Lizenzen für eine Verkehrsplanungssoftware berücksichtigt 
werden. 

  

Da der Kreis Rendsburg-Eckernförde auch bislang schon die beschriebenen 
Beratungsleistungen der NAH.SH in Anspruch genommen hat, geht es bei der 
vorliegenden Vorlage aus Sicht der Verwaltung im Wesentlichen um eine Anpassung 
der Vertragsgrundlage. Eine Übertragung neuer oder weiterer Aufgaben ist damit 
nicht vorgesehen. Die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehenden Kosten 
können aus dem laufenden Haushalt(Teilhaushalt TH 547101 – ÖPNV) gedeckt 
werden, da hier entsprechende Mittel eingeplant wurden. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehenden Kosten können aus dem 
laufenden Haushalt(Teilhaushalt TH 547101 – ÖPNV) gedeckt werden, da hier 
entsprechende Mittel eingeplant wurden. 

Anlage/n: 
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1 A_Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung der NAH.SH V.2 
klar 
 

2 A1_Anlage  01 Übersicht Leistungspakete V.2 klar 
 

3 B_Anhang 01 Leistungspaket Verkehrswirtschaft und Verkehrsplanung 
V.3 klar 
 

4 B1_Aufteilung der Kosten nach Anhang 01 auf die Gesellschafter 
 

5 C_Anhang 02 Leistungspaket Koordinationsstelle Fachkräftemangel V.2 
klar 
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Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung 

der NAH.SH GmbH 

an kommunale Aufgabenträger für den  

öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht  

schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖSPV) 

vom  

10.03.2025 

 

Präambel 

(1) Die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) ist eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter das Land sowie sämtliche Kreise 

und kreisfreien Städte des Landes Schleswig-Holstein sind.  

(2) Das Land ist Aufgabenträger zur Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schienenper-

sonennahverkehrs (SPNV) in Schleswig-Holstein. Den Kreisen und kreisfreien Städten 

obliegt als kommunale Aufgabenträger die Aufgaben- und Finanzverantwortung für den 

öffentlichen Straßenpersonennahverkehr und den übrigen öffentlichen Personennahver-

kehr (ÖSPV), der nicht Schienennahverkehr (SPNV) darstellt. 

(3) Gegenstand des Unternehmens NAH.SH ist die Koordination und die nachhaltige Wei-

terentwicklung der öffentlichen Mobilität in Schleswig-Holstein sowie die Planung, die Or-

ganisation und die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Schles-

wig-Holstein. Zu den NAH.SH in diesem Zusammenhang obliegenden Aufgaben gehört 

es unter anderem, die kommunalen Aufgabenträger in Fragen der öffentlichen Mobilität 

zu unterstützen und zu beraten.  

(4) Zur Wahrnehmung dieser Unterstützungs- und Beratungsfunktion bietet NAH.SH den 

kommunalen Aufgabenträgern jeweils in Leistungspaketen zusammengefasste Leistun-

gen an, die dem Ziel der Förderung der öffentlichen Mobilität bzw. des öffentlichen Ver-

kehrs dienlich sind. Diese Leistungen können nach Maßgaben der nachfolgenden Rege-

lungen durch die kommunalen Aufgabenträger bei NAH.SH beauftragt werden.  
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§ 1 

Die einzelnen Leistungspakete 

(1) NAH.SH hat die von ihr den kommunalen Aufgabenträgern zur Verfügung zu stellenden 

Leistungen in einzelnen Leistungspaketen zusammengefasst. Die aktuell von NAH.SH 

vorgehaltenen Leistungspakete sind in dem als Anlage 1 beigefügten Verzeichnis aus-

gewiesen. NAH.SH beabsichtigt, die bestehenden Leistungspakete weiterzuentwickeln 

und weitere Leistungspakete zu entwickeln. Sobald diese den kommunalen Aufgaben-

trägern zur Verfügung gestellt werden sollen, wird NAH.SH die Leistungspakete in das 

als Anlage 1 beigefügte Verzeichnis aufnehmen und die kommunalen Aufgabenträger 

über das oder die neuen Leistungspakete informieren.  

(2) Der Inhalt und der Umfang der von NAH.SH nach Beauftragung des jeweiligen Leis-

tungspaktes zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der jeweils für das Leistungs-

paket erstellten Leistungsbeschreibung. Die aktuell gültigen Leistungsbeschreibungen 

für die in der Anlage 1 beigefügten Übersicht verzeichneten Leistungspakete sind dieser 

Unterlage als Anhänge 1 und 2 beigefügt. 

(3) Sofern NAH.SH Änderungen in einer Leistungsbeschreibung vornimmt, wird NAH.SH 

die kommunalen Aufgabenträger hierüber durch in elektronischer Form erfolgenden 

Übersendung informieren. NAH.SH wird bei Neubeauftragungen durch kommunale Auf-

gabenträger die jeweils aktuelle Leistungsbeschreibung zugrunde legen. Auf bereits be-

auftragte Leistungspakete finden die geänderten Leistungsbeschreibungen nur nach Zu-

stimmung des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers Anwendung.  

§ 2 

Beauftragung und Kündigung der Leistungspakete 

(1) NAH.SH ist bereit, mit sämtlichen kommunalen Aufgabenträgern die von ihr vorgehalte-

nen Leistungspakete zu vereinbaren, soweit die bei NAH.SH vorhandenen Ressourcen 

hierfür ausreichen. Die Benennung der Leistungspakete stellt insoweit eine Aufforderung 

zur Angebotsabgabe (invitatio at offerendum) an die kommunalen Aufgabenträger dar.  

(2) Die Beauftragung eines Leistungspaketes durch einen kommunalen Aufgabenträger er-

folgt durch Abgabe eines schriftlichen Angebotes des jeweiligen kommunalen Aufgaben-

trägers an NAH.SH, gerichtet auf die Beauftragung mit der Erbringung der Leistungen 

des jeweiligen Leistungspaketes. Nach Eingang eines entsprechenden Angebotes prüft 

NAH.SH, ob die Annahme des Angebotes des kommunalen Aufgabenträgers unter Be-

rücksichtigung der von NAH.SH vorgehaltenen personellen und sächlichen Kapazitäten 

möglich ist und nimmt – bei positiver Feststellung – das Angebot des kommunalen Auf-

gabenträgers an. Reichen die sächlichen oder personellen Kapazitäten von NAH.SH ak-

tuell nicht aus, wird NAH.SH die zumutbaren Schritte unternehmen, um die notwendigen 

Kapazitäten bereitzustellen und dem betroffenen kommunalen Aufgabenträger den 
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Abschluss einer Vereinbarung über die Erbringung der Leistungsinhaltes des jeweiligen 

Leistungspaketes zu dem nächstmöglichen Zeitpunkt vorschlagen. Die Vereinbarung 

über das Leistungspaket kommt zu dem von NAH.SH vorgeschlagenen alternativen Ter-

min zustande, wenn der kommunale Aufgabenträger zustimmt.  

(3) Jede Beauftragung eines Leistungspaketes ist durch den kommunalen Aufgabenträger 

oder NAH.SH ordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres möglich, frühestens zum Ende des auf die Beauftragung folgenden Ka-

lenderjahres, sofern nicht in den Regelungen zum jeweiligen Leistungspaket andere 

Fristen bestimmt sind. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.  

(4) Die Kündigung der Beauftragung eines Leistungspakets durch einen oder mehrere kom-

munale Aufgabenträger berührt die Wirksamkeit der Beauftragung durch andere Aufga-

benträger nicht. 

§ 3 

Leistungserbringung durch NAH.SH 

(1) Nach erfolgter Beauftragung eines Leistungspaketes erbringt NAH.SH gegenüber dem 

kommunalen Aufgabenträger die in dem Leistungspaket beschriebenen Leistungen in 

einer dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Qualität unter Beachtung der 

für die Leistungserbringung geltenden rechtlichen Vorgaben.  

(2) NAH.SH wird die in dem jeweiligen Leistungspaket beschriebenen Leistungen zeitnah 

unter Berücksichtigung der sich aus sachlichen Gründen ergebenden Vorgaben, der von 

NAH.SH vorgehaltenen personellen und sachlichen Ressourcen und der zeitlichen Be-

darfe anderer kommunaler Aufgabenträger, die dieses oder andere Leistungspakete be-

auftragt haben, erbringen.  

(3) NAH.SH wird bei Erbringung der Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit berücksichtigen und zur Verfügung stehende Rationalisierungs- und Sy-

nergiepotentiale im zumutbaren Umfang nutzen.  

(4) NAH.SH wird die von ihr in den einzelnen Leistungspaketen geschuldeten Leistungen in 

der Regel mit eigenem Personal erbringen. Sie ist berechtigt, dritte Personen in die Leis-

tungserbringung einzuschalten, wenn die Leistungserbringung eine besondere von 

NAH.SH nicht vorgehaltene fachliche Expertise erfordert oder die Einschaltung dritter 

Personen aus Kapazitätsgründen notwendig ist. NAH.SH wird ausschließlich ausrei-

chend fachkundige und zuverlässige Personen in die Leistungserbringung einschalten. 

Sie wird die von ihr eingeschalteten Personen schriftlich zur Vertraulichkeit verpflichten, 

soweit es sich bei den eingeschalteten Personen nicht um solche handelt, die von Berufs 
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wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Der kommunale Aufgabenträger ist bei 

Vorliegen sachlicher Gründe berechtigt, dem Einsatz dritter Personen im Rahmen der 

Leistungserbringung zu widersprechen.  

§ 4 

Vertraulichkeit 

(1) NAH.SH wird die von ihr im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen 

auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten im Sinne von Art. 5 Abs. 

1 lit. f DSGVO verpflichten, zu denen diese im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang oder 

Kenntnis erhalten. Personenbezogene Daten sind danach so zu verarbeiten, dass stets 

die Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleistet ist. NAH.SH und die von ihr 

eingesetzten Personen sind nur berechtigt, personenbezogene Daten in dem Umfang 

und in der Weise zu verarbeiten, wie dies zur Erfüllung der NAH.SH übertragenen Auf-

gaben erforderlich ist.  

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten be-

zieht sich sowohl auf Daten von Mitarbeitern des jeweiligen kommunalen Aufgabenträ-

gers wie auch auf sonstige Dritte, von denen NAH.SH oder die von NAH.SH bei der 

Leistungserbringung eingesetzten Personen aufgrund ihrer Tätigkeit für den kommuna-

len Aufgabenträger Kenntnis erlangen. Dies gilt auch für betriebliche Daten, von denen 

NAH.SH oder die von NAH.SH eingesetzten Personen aus Anlass ihrer Tätigkeit für den 

kommunalen Aufgabenträger Kenntnis erlangt haben.  

(3) Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt auch über die Beendigung des jeweiligen Leis-

tungspaketes hinaus fort.  

§ 5 

Mitwirkungspflichten des kommunalen Aufgabenträgers 

(1) Der Erfolg der Leistungserbringung durch NAH.SH setzt eine zeitgerechte, fachlich kom-

petente Mitwirkung des kommunalen Aufgabeträgers voraus.  

(2) Der kommunale Aufgabenträger benennt gegenüber NAH.SH nach erfolgter Beauftra-

gung einen für das Leistungspaket zuständigen fachlichen Ansprechpartner einschließ-

lich eines Vertreters unter Angabe der Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, etc.), unter denen 

die Kontaktpersonen für NAH.SH erreichbar ist, sowie die Zeiten von dessen Erreichbar-

keit. Personelle Wechsel der Kontaktperson teilt der kommunale Aufgabenträger 

NAH.SH unverzüglich mit.  
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(3) Der kommunale Aufgabenträger ist verpflichtet, NAH.SH die für die Erbringung der Leis-

tungen nach dem jeweiligen Leistungspaket erforderlichen Informationen und Zuarbeiten 

auf Anforderung von NAH.SH unverzüglich zur Verfügung zu stellen bzw., sollten der 

Zurverfügungstellung Hinderungsgründe entgegenstehen, NAH.SH hierüber unverzüg-

lich zu informieren.  

(4) Sofern die Erbringung einzelner Teile der Leistungen eines Leistungspaketes der vorhe-

rigen Zustimmung des kommunalen Aufgabeträgers bedürfen und die nach Abs. (2) be-

nannte Kontaktperson oder deren Vertreter die Zustimmung nicht erteilen dürfen, wird 

der kommunale Aufgabenträger NAH.SH hierauf ausdrücklich hinweisen. In diesem Fall 

wird der kommunale Aufgabenträger dafür Sorge tragen, dass erforderliche Zustimmun-

gen nach entsprechender Aufforderung durch NAH.SH unverzüglich erteilt werden bzw. 

NAH.SH über die der Erteilung der Zustimmung entgegenstehenden Hinderungsgründe 

unverzüglich informiert wird.  

(5) Der kommunale Aufgabenträger ermöglicht NAH.SH den für die Erbringung der Leistun-

gen nach dem Leistungspaket erforderlichen Zugang zu den Ressourcen des kommu-

nalen Aufgabenträgers, soweit dies rechtlich zulässig und dem kommunalen Aufgaben-

träger zumutbar ist.  

(6) Soweit die Leistungserbringung es erfordert, dass der kommunale Aufgabenträger Er-

klärungen gegenüber Dritten abgibt oder sonstige Handlungen gegenüber Dritten vor-

nimmt, wird er nach entsprechender Aufforderung durch NAH.SH die erforderlichen Er-

klärungen abgeben oder Handlungen vornehmen und NAH.SH hierüber unverzüglich in 

Kenntnis setzen. Über bestehende Hinderungsgründe sowie die zur Beseitigung der Hin-

derungsgründe erforderlichen Maßnahmen wird der kommunale Aufgabenträger 

NAH.SH unverzüglich informieren.   

(7) NAH.SH ist grundsätzlich nicht berechtigt, rechtlich bindende Erklärungen für den kom-

munalen Aufgabenträger gegenüber Dritten abzugeben. Dies schließt es nicht aus, dass 

der kommunale Aufgabenträger NAH.SH für einzelne Rechtsakte oder Gruppen von 

Rechtsakten zur rechtlichen Vertretung des kommunalen Aufgabenträgers durch geson-

derte Erklärung bevollmächtigt.  

§ 6 

Aktenführung 

(1) NAH.SH führt die im Rahmen der ordnungsgemäßen Erbringung der in dem jeweiligen 

Leistungspaket zu erbringenden Leistungen erforderlichen Akten in elektronischer Form.  

(2) Dem kommunalen Aufgabenträger steht nach vorheriger Ankündigung zu den üblichen 

Geschäftszeiten ein Recht auf Einsicht in die von NAH.SH im Zusammenhang mit der 
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Leistungserbringung geführten Akten zu, das – nach Wahl von NAH.SH – in den Be-

triebsräumen von NAH.SH oder in den Räumen des kommunalen Aufgabenträgers 

wahrzunehmen ist.  

(3) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses über ein Leistungspaket wird NAH.SH dem 

kommunalen Aufgabenträger eine elektronische Kopie der von ihr über die Leistungser-

bringung geführten Akten auf elektronischem Weg zur Verfügung stellen. Das Recht von 

NAH.SH zur Verwahrung der Akten auch über die Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses hinaus bleibt unberührt.  

§ 7 

Vergütung 

(1) Die Vergütung der von NAH.SH erbrachten Leistungen durch den kommunalen Aufga-

benträger erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) NAH.SH errechnet für die in dem jeweiligen Leistungspaket zu erbringenden Leistungen 

einen auf das Kalenderjahr bezogenen Pauschalpreis auf der Grundlage des von 

NAH.SH kalkulierten Personal- und Materialeinsatzes pro Kalenderjahr sowie unter Be-

rücksichtigung eines angemessenen Risikozuschlags. Die Kalkulationsgrundlage ein-

schließlich der bei der Kalkulation berücksichtigten Faktoren wird als Anlagen zu dem 

jeweiligen Leistungspaket vereinbart. Die für den Einsatz dritter Personen i.S.v. § 3 Abs. 

(4) entstehenden Kosten sollen den kommunalen Aufgabenträgern in Rechnung stellen. 

(3) Der kommunale Aufgabenträger zahlt an NAH.SH nach erfolgter Beauftragung für jeden 

angefangenen Kalendermonat des Beauftragungszeitraums ein Zwölftel des nach Abs. 

1 kalkulierten kalenderjährlichen Betrages jeweils zum dritten Werktag eines Kalender-

monats durch Überweisung auf ein von NAH.SH anzugebendes Konto bei einem Kredit-

institut oder einer Sparkasse im Inland.  

(4) Nach Ende eines Kalenderjahres prüft NAH.SH, ob sich eine Veränderung der Kalkula-

tionsgrundlagen ergeben hat. Derartige Änderungen können z.B. darin bestehen, dass 

sich die der Kalkulation zugrunde gelegten tariflichen Vergütungen der eingesetzten Mit-

arbeiter (auf der Grundlage des TV-L) verändert haben, dass ein umfangreicherer Per-

sonaleinsatz für die Leistungserbringung notwendig geworden ist oder das weitere kom-

munale Hoheitsträger das Leistungspaket beauftragt haben sich deshalb die kalkulierten 

Kosten auf eine größere Anzahl von Vertragspartnern verteilt. Auf der Grundlage der für 

das zurückliegende Kalenderjahr aktualisierten Kalkulation erstellt NAH.SH soweit mög-

lich bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres eine Schlussabrechnung für das 

vorangegangene Kalenderjahr unter Berücksichtigung der von dem kommunalen Aufga-

benträger nach Abs. 2 gezahlten Abschläge. Nachzahlungen sind durch den kommuna-

len Aufgabenträger unverzüglich an NAH.SH zu leisten. Ergeben sich eine Überzahlung 
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durch den kommunalen Aufgabenträger, wird diese mit den Zahlungsansprüchen von 

NAH.SH für das laufende Jahr verrechnet.  

(5) Zeigt sich während eines laufenden Kalenderjahres, dass eine Anpassung der Kalkula-

tion erforderlich wird, ist NAH.SH berechtigt, die Anpassung auch unterjährig vorzuneh-

men. Ergibt sich aus der aktualisierten Kalkulation ein höherer Pauschalbetrag, ist 

NAH.SH berechtigt, die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen mit Wirkung für die 

Zukunft entsprechend anzupassen.  

(6) Für die Leistungserbringung durch NAH.SH eventuell anfallende Umsatzsteuer stellt 

NAH.SH dem kommunalen Auftraggeber in Rechnung.  

§ 8 

Haftung 

Die Haftung sowohl von NAH.SH als auch des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers 

für eigenes Verhalten sowie für das Verhalten von Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten beschränkt. Die Haftungsbe-

schränkung nach Satz 1 gilt nicht für Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Kör-

per oder Gesundheit.  

§ 9 

Prüfungsrechte 

(1) Die für die Haushaltsprüfung des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers zuständigen 

Stellen sind berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung durch NAH.SH, die sich auf 

die Leistungserbringung beziehenden Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterla-

gen, auch solche in elektronischer Form, in den Geschäftsräumen von NAH.SH einzu-

sehen.  

(2) NAH.SH ist verpflichtet, die nach Abs. (1) erforderlichen vollständigen Akten bzw. die 

gespeicherten Daten den für die Haushaltsprüfung zuständigen Stellen für Prüfzwecke 

bereitzuhalten und ihnen Einsicht zu gewähren.  

(3) NAH.SH unterrichtet die für die Haushaltsprüfung zuständigen Stellen des jeweiligen 

kommunalen Aufgabenträgers unverzüglich über außergewöhnliche Sachverhalte bei 

der Erbringung der Leistungen aus dem jeweiligen Leistungspaket.  
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§ 10 

Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung über die Erbringung eines Leistungs-

paketes bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für die einvernehmliche Aufhebung oder 

Kündigung einer Vereinbarung über die Erbringung eines Leistungspaketes.  

(2) Sollten die Regelungen eines Leistungspaketes oder einzelner vorstehender Regelun-

gen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Vereinbarung über das Leistungspa-

ket im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien der Vereinbarung über das Leistungspaket 

werden die unwirksame Regelung in einem solchen Fall durch eine wirksame Regelung 

ersetzen, die dem mit der unwirksamen Regelung verbundenen Ziel bei wirtschaftlicher 

Betrachtung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken im Vertrag.  
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Anlage 1 zu den Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung der NAH.SH GmbH 

an kommunale Aufgabenträger für den öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den 

nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖSPV) 

vom 10.03.2025 

 

• Anhang 01: Leistungspaket Verkehrswirtschaft und Verkehrsplanung inkl. 

Kostenaufteilung 

 

• Anhang 02: Leistungspaket Koordinationsstelle Fachkräftemangel 
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Vereinbarung 

über die 

Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen 

auf dem Gebiet 

Durchführung wettbewerblicher oder direkter Vergabeverfahren  

und Bearbeitung von verkehrswirtschaftlichen und planerischen Fragestellungen  

für Verkehrsleistungen 

 

zwischen 

der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel,  

- im Folgenden: NAH.SH –  

und 

…………………….. 

- im Folgenden: Kommunaler Aufgabenträger – 

 

Teil 1 

Beauftragung 

 

1. Der kommunale Aufgabenträger beauftragt NAH.SH mit der Erbringung von Unterstüt-

zungs- und Beratungsleistungen für die Durchführung wettbewerblicher oder direkter 

Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen und die Beratung zu diversen vergabe- oder 

verkehrsvertraglichen Fragen im Anschluss an wettbewerbliche oder direkte Vergabe-

verfahren.  

 

2. Die Erbringung der o.g. Leistung erfolgt auf der Grundlage der Rahmenbedingungen für 

die Leistungserbringung der NAH.SH GmbH an kommunale Aufgabenträger für den öf-

fentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖSPV) vom 10.03.2025. Die dortigen Bestimmungen sind Be-

standteil dieser Vereinbarung, sofern in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes ge-

regelt ist.  
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3. Der von NAH.SH in Erfüllung der Verpflichtung aus dieser Vereinbarung zu erbringende 

Leistungsumfang ergibt sich aus Teil 2 dieser Vereinbarung. Eine Änderung, insbeson-

dere eine Erweiterung des Leistungsumfanges ist nur nach Maßgabe der Bestimmun-

gen in den Rahmenbedingungen möglich.  

 

Teil 2 

Inhalt des Leistungspaketes 

 

1.  Verkehrswirtschaftliche Unterstützung 

a. Durchführung wettbewerbliche oder direkte Vergabeverfahren für ÖSPV-
Verkehrsleistung (Komplettpaket): 

NAH.SH berät den Kreis in dem folgenden Leistungsumfang:  
 

Nr. Tätigkeit 

1 
Erstellung und Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung (frühestens 
27 Monate vor geplanter Betriebsaufnahme) 

2 
Bewertung und Erarbeitung einer Handlungsempfehlung zum Umgang mit 
eigenwirtschaftlichen Anträgen sofern gegeben 

3 
Erstellung der Vergabeunterlagen inkl. Vorlage eines Eckpunktepapiers für 
die politische Abstimmung sofern gewünscht 

4 Juristische Prüfung der Vergabeunterlagen 

5 
Erstellung und Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung (12 Monate 
nach Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung) 

6 Berechnung eines Erwartungswertes 

7 Bereitstellung einer Vergabeplattform für das Vergabeverfahren 

8 
Antworten auf Rückfragen und sofern gegeben Rügen zu allen Zeiten im lau-
fenden Verfahren 

9 
Angebotsauswertung und Erarbeitung von Rückfragen an die Bieter inkl. Er-
stellen einer Vergabeempfehlung 

10 
Erstellen von Schreiben zur Information unterlegener Bieter und des obsie-
genden Bieters (Zuschlag, mindestens 12 Monate vor Betriebsaufnahme) 

11 Laufende Führung des Vergabevermerks 

12 Erstellung und Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung 

13 
Organisation und Durchführung von Evaluierungsgesprächen im Anschluss 
an das Vergabeverfahren sofern gewünscht 

 

Die letztverantwortliche Freigabe ist dabei immer durch den kommunalen Aufgabenträger 

als Auftraggeber vorzunehmen. Für alle genannten Dokumente bzw. Verfahrensschritte 

werden Vorschläge und Handlungsempfehlungen durch NAH.SH angefertigt und sofern 

vom kommunalen Auftraggeber gewünscht auch veröffentlicht.  

Erfolgt/en für das/die gegenständliche/n Linienbündel keine wettbewerbliche/n, sondern 

Direktvergabe/n, entfallen einzelne Schritte und der dargelegte Zeitplan wird verkürzt 

(i.d.R. insgesamt 18 Monate Bearbeitungszeit bis zur Betriebsaufnahme) angewendet. 
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b. Beratung zu diversen Vergaben oder verkehrsvertraglichen Fragen im Anschluss 

an/ohne Bezug zu wettbewerblichen oder direkten Vergabeverfahren: 

NAH.SH unterstützt den kommunalen Aufgabenträger bei Fragen rund um die Etablie-

rung der im Verkehrsvertrag festgelegten Regelungen und Vorgänge sowie während des-

sen Laufzeit. Außerdem unterstützt NAH.SH den kommunalen Aufgabenträger auf An-

frage bei verkehrswirtschaftlichen Fragestellungen und Aufträgen, die keinen oder nur 

einen indirekten Zusammenhang zum Verkehrsvertrag haben. Dies können beispiels-

weise die Ausschreibung von Gutachterleistungen für Regionale Nahverkehrspläne, Gut-

achten zur Antriebstechnik im ÖSPV oder die Moderation eines Prozesses sein. 

 

2. Angebotsplanung 

a.  Unterstützung/Übernahme von Planung Leistungsangebot im Rahmen von Vergabever-

fahren 

NAH.SH bereitet ein Vergabeverfahren planerisch vor und führt es für den kommunalen 

Aufgabenträger durch. NAH.SH nutzt in diesem Fall eigenständig ihre Fahrplansoftware 

(derzeit: „Planmatrik“), um die Fahrpläne des für die Ausschreibung oder Direktvergabe 

vorgesehenen Linienbündels zu importieren und Daten für die Vorabbekanntmachung, 

Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen zu erstellen. Sofern der kommunalen Auf-

gabenträger dies wünscht, bildet NAH.SH Änderungen des Fahrplanangebots, der Kapa-

zitäten oder der Fahrzeugqualitäten ab und vollzieht diese hinsichtlich der Auswirkungen 

auf die Angebotslegung bis zur Ebene der Umlaufbildung nach. 

NAH.SH erbringt für den kommunalen Aufgabenträger in enger Abstimmung dem folgen-

den Leistungsumfang: 

 

Nr. Tätigkeit 

1 Import/Aktualisierung der Fahrplandaten in einer Fahrplansoftware (derzeit: 
„Planmatrik“) inklusive Topographie 

2 Erstellung einer Schülermatrix auf Basis der Fahrkartenverkäufe 

3 Abgleich und ggf. Anpassung der Kapazitäten/Linienwegen mit den Ver-
kehrsströmen in der Schülermatrix 

4 Zuordnung und ggf. Anpassung von Fahrzeugqualitäten für einzelne Fahrpl-
anfahrten 

5 Erstellung einer Musterumlaufplanung, ggf. mit Erarbeitung von Verbesse-
rungsvorschlägen bei ineffizientem Fahrzeugeinsatz 

6 Bereitstellung von Daten (Fahrplankilometer/Fahrplanstunden/Fahrzeug-
mengen u.Ä.) anhand der Daten in einer Fahrplansoftware (derzeit: „Plan-
matrik“) 
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7 Bereitstellung von Fahrplänen und Linienverlaufsplänen in verschiedenen 
allgemein anerkannten Datenformaten (z.B. PDF, Excel, VDV 252 u.W.) für 
das Vergabeverfahren 

8 Bearbeitung von Rügen und Rückfragen zum Fahrplanangebot inklusive Si-
mulation von Änderungen und deren Auswirkungen bis zur Ebene der Um-
laufbildung 

9 Bereitstellung der Fahrpläne für den Auftraggeber 

10 Darstellung von Änderungen im Rahmen der Betriebsvorbereitung und Ab-
schätzung deren Auswirkungen auf das Betriebsprogramm 

 

b. Unterstützung/Übernahme von Planung Leistungsangebot im Anschluss an Vergabever-

fahren oder ohne Bezug zu Vergabeverfahren: 

NAH.SH kann die Verkehrsleistung eines Linienbündels fortlaufend in einer Fahrplansoft-

ware (derzeit: „Planmatrik“) abbilden; hierfür muss der kommunale Aufgabenträger sie 

regelmäßig über Angebotsveränderungen informieren. Die von NAH.SH gelieferte Indi-

kation für die Auswirkungen von Angebotsänderungen kann dazu dienen, die Angaben 

der Verkehrsunternehmen zu plausibilisieren oder politische Entscheidungen vorzuberei-

ten. Unter Voraussetzung einer kontinuierlichen Fahrplanpflege können z.B. auch aktu-

elle Aushangfahrpläne bereitgestellt werden. Aufgrund ihres planerischen Wissens kann 

NAH.SH bspw. Vorschläge dazu erarbeiten, wie „im Kleinen“ bei Herausforderungen im 

aktuellen Fahrplanangebot reagiert werden kann oder wie langfristige strategische Ziele 

bei der Weiterentwicklung des Angebots erreicht werden können. 

Teil 3 

Finanzierung 

1. Der für die Ermittlung des nach § 7 Abs. (2) der Rahmenbedingungen der Vergütung 

zugrunde zu legende Pauschalpreis wird nachfolgenden Grundsätzen festgelegt:  

a) Unter der Annahme, dass mindestens fünf kommunale Aufgabenträger das Leis-

tungspaket beauftragen, sind für die Erbringung der in dem Leistungspaket vorge-

sehene Leistungen insgesamt 2,8 Vollzeitäquivalente bzw. eine entsprechende An-

zahl von Teilzeitkräften (im Folgenden: Vollzeitäquivalente VZÄ) erforderlich, die von 

NAH.SH vorgehalten werden müssen. Die entsprechenden Mitarbeiter sind mindes-

tens in die Entgeltgruppe E11 zum TV-L einzugruppieren und nach Maßgabe des 

TV-L einzustufen. Hieraus errechnet sich für das Kalenderjahr 2025 (mit Stand De-

zember 2025) ein Personal- und Sachkostenaufwand von ca. 305.200 Euro (zzgl. 

USt.).  

b) In die Kalkulation werden darüber hinaus einmalige Implementierungskosten in 

Höhe von 126.000 Euro (zzgl. USt.) und jährlich fortlaufende Kosten für die Nutzung 
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einer Verkehrsplanungssoftware in der tatsächlich anfallenden Höhe eingestellt. Sie 

betragen zur Zeit: 20.000 Euro (zzgl. USt.). 

c) Die sich aus der Summe von Personal- und Sachkosten gemäß lit. a) und Imple-

mentierungs- und Softwarevorhaltekosten gemäß lit. b) ergebenden prognostizier-

ten Gesamtkosten von 431.200 Euro (zzgl. USt.) für das Jahr 2025 und 325.200 

Euro (zzgl. USt.) in den Folgejahren (Stand 2025) werden auf die kommunalen Auf-

gabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, nach Maßgabe der Einwoh-

nerzahlen (Stand jeweils Beginn des Kalenderjahres, in dem die Beauftragung er-

folgt) anteilig aufgeteilt.  

d) Jeweils zum Ende des Kalenderjahres prüft NAH.SH die Aktualität der Kalkulation 

unter Zugrundelegung des Umfangs des im maßgeblichen Kalenderjahr für die Er-

bringung der Leistungen nach dem Leistungspaket erforderlichen Personaleinsatzes 

einschließlich der tatsächlichen Eingruppierung und Einstufung sowie der Angemes-

senheit des Sachkostenanteils sowie der Kosten für die Nutzung der Verkehrspla-

nungssoftware und erstellt auf dieser Grundlage eine Kalkulation des Pauschalbe-

trages für das nachfolgende Jahr nach Maßgabe von § 7 Abs. (4) der Rahmenbe-

dingungen und teilt dem kommunalen Aufgabenträger eventuelle Veränderungen 

des auf ihn entfallenden Kostenanteils unter Beifügung der Nachkalkulation mit.  

2. Beauftragen weitere kommunale Aufgabenträger NAH.SH mit der Erbringung von Leis-

tungen des vertragsgegenständlichen Leistungspaketes wird NAH.SH die hierfür erfor-

derlichen zusätzlichen Personal- und Sachkosten in entsprechender Anwendung der 

Bestimmungen unter Ziffer 1 lit. a) und b) ermitteln, den sich ergebenden Betrag nach 

Maßgabe von Ziffer 1 lit. c) auf die kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket 

beauftragt haben, verteilen und den kommunalen Aufgabenträgern den jeweils auf sie 

entfallenden Kostenanteil mitteilen.  

 

Teil 4 

Sonstige Bestimmungen 

1. Die Kündigung des Leistungspaketes durch den kommunalen Aufgabenträger richtet sich 

nach § 2 Abs. (3) der Rahmenbedingungen, sowie den nachstehend formulierten Best-

immungen.  

a) Kommt es aufgrund des Beitritts eines weiteren kommunalen Aufgabenträgers er-

forderlichen Anpassung der Kosten gemäß Teil 3, Ziffer 2 zu einer Erhöhung des auf 

den einzelnen kommunalen Aufgabenträger entfallenden Kostenanteils um mehr als 

20 % gegenüber dem Jahreswert vor der Neuverteilung, ist der jeweilige kommunale 

Aufgabenträger berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von drei Monaten 
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ordentlich zu kündigen. Die Wirksamkeit der Kündigung setzt voraus, dass diese 

spätestens 12 Wochen nach Mitteilung der Erhöhung durch NAH.SH an den kom-

munalen Aufgabenträger NAH.SH zugeht.  

b) Entsprechendes gilt nach Kündigung eines oder mehrerer kommunaler Aufgaben-

träger und einer dadurch hervorgerufenen Änderung des Kostenanteils des kommu-

nalen Aufgabenträgers.  

c) NAH.SH ist zur Kündigung der Beauftragungen gegenüber dem kommunalen Auf-

gabenträger mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten berechtigt, sofern sich die 

Zahl der kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, auf 

unter zwei reduziert hat. Die Kündigung muss innerhalb von zwölf Wochen nach 

Wirksamwerden der entsprechenden Reduktion ausgesprochen werden.  

2. Der jeweilige kommunale Aufgabenträger vereinbart zu Beginn eines Kalenderjahres mit 

NAH.SH, in welchen Projekten und Themen und in welchem Umfang NAH.SH den kom-

munalen Aufgabenträger unterstützen und beraten soll und legen dies in einem aufga-

benträgerbezogenen Arbeitsplan fest. Änderungen des Arbeitsplanes bedürfen der Zu-

stimmung sowohl von NAH.SH als auch des kommunalen Aufgabenträgers.  

3. Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.  

4. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Beauftragung von Leistungen nach Maßgabe die-

ser Vereinbarung und der in dieser Vereinbarung in Bezug genommene Rahmenbedin-

gungen ist Kiel.  

 

Kiel, den           ……………, den ……………….. 

 

 
   

Nahverkehrsverbund 
Schleswig-Holstein GmbH 

 Kommunaler Aufgabenträger 
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Berücksichtigung Anteile Anhang 01 mit Aufteilungsschlüssel (zzgl. USt.)

Gesellschafter Einwohner Anteil Kosten 2025 Kosten Folgejahr

SL-FL 206.442                21% 89.286 €       67.337 €                 

NF 170.331                17% 73.668 €       55.559 €                 

RD-ECK 279.735                28% 120.985 €     91.244 €                 

OH 204.730                21% 88.546 €       66.779 €                 

HEI 135.757                14% 58.715 €       44.281 €                 

Gesamt 996.995                100% 431.200 €     325.200 €              
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Vereinbarung 

über die 

Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen 

der Koordinationsstelle Fachkräftemangel 

zwischen 

der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel,  

- im Folgenden: NAH.SH –  

und 

…………………….. 

- im Folgenden: Kommunaler Aufgabenträger – 

 

Teil 1 

Beauftragung 

1. Der kommunale Aufgabenträger beauftragt NAH.SH mit der Erbringung von Unterstüt-

zungs- und Beratungsleistungen durch die Koordinationsstelle Fachkräftemangel. 

2. Die Erbringung der o.g. Leistung erfolgt auf der Grundlage der Rahmenbedingungen 

für die Leistungserbringung NAH.SH GmbH an kommunale Aufgabenträger für den 

öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖSPV) vom 10.03.2025. Die dortigen Bestimmungen sind Be-

standteil dieser Vereinbarung, sofern in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes ge-

regelt ist.  

3. Der von NAH.SH in Erfüllung der Verpflichtung aus dieser Vereinbarung zu erbrin-

gende Leistungsumfang ergibt sich aus Teil 2 dieser Vereinbarung. Eine Änderung, 

insbesondere eine Erweiterung des Leistungsumfanges ist nur nach Maßgabe der 

Bestimmungen in den Rahmenbedingungen möglich.  
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Teil 2 

Inhalt des Leistungspaketes 

 

1. Erarbeitung einer Strategie 

Erarbeitung einer Strategie für eine strukturierte Befassung mit dem Thema u.a. bestehend 

aus einer 

• Vorgeschalteten Rollenklärung zur Identifikation von Tätigkeitsfeldern der schleswig-hol-

steinischen Aufgabenträger für den ÖSPV (im Folgenden AT) unter Berücksichtigung von 

Vorüberlegungen und Herangehensweisen in anderen Regionen. 

• Erarbeitung, Aufbereitung und Bewertung von Best-Practices für die AT u.a. durch Eva-

luierung von bereits durchgeführten Maßnahmen von Verkehrsunternehmen vor Ort oder 

in anderen Regionen/Verbünden. 

• Erarbeitung weiterer Maßnahmen und Bewertung der jeweiligen Umsetzbarkeit (bspw. 

Kampagne zur Attraktivierung des Berufsbilds im Fahrdienst, Unterstützung bei der Or-

ganisation von Werbeveranstaltungen im Ausland in Kooperation mit den Außenhandels-

kammern oder Organisation von „Kümmerern“ oder „Paten“ zur Integration von Geflüch-

teten und Menschen aus dem Ausland bei kleineren Unternehmen). 

Im Rahmen dieses Aufgabenfeldes werden die folgenden Bestandteile konkretisiert und wei-

terentwickelt, woraus sich Änderungen an dem weiteren genannten Leistungsumfang ergeben 

können. 

Dieses Aufgabenfeld fällt nach Abschluss der strategischen Vorarbeit weg und wird durch das 

folgende Aufgabenfeld, also die Umsetzung der in der Strategie erarbeiteten Ansätze ersetzt. 

 

2. Umsetzung der Strategie 

Dieses Aufgabenfeld ersetzt das vorangegangene Aufgabenfeld und besteht daraus, die in 

der Strategie erarbeiteten und am Ende einer Priorisierung identifizierten Maßnahmen umzu-

setzen. 

 

3. Umsetzung erster Maßnahmen 

Gemeinsam mit den AT und den jeweiligen Fachabteilungen in den Verbünden können bereits 

die folgenden Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vorhaltung von Standardvertragsbestandteilen 

für neu vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge. Hier können bereits begon-

nene Vorarbeiten bspw. zu Anforderungen an die Ausbildung (Ausbildungsquote), 

einer Ausbildungsprämie (zusätzliche Vergütung von weiteren abgeschlossenen 

Ausbildung) oder dem Monitoring (zu Personal) fortgesetzt werden. Darüber hinaus 

sind weitere Vertragsbestandteile auf ihren Anpassungsbedarf zu prüfen (bspw. die 

Regelungen zur Fortschreibung). 
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2. Anstoßen und Koordinieren eines Prozesses zur Grobkonzeption von (übergreifen-

den) mittel- und längerfristigen Konsolidierungsmaßnahmen im Angebot für den Fall 

von anhaltenden, flächendeckenden personalbedingten Ausfällen. 

 

4. Erarbeitung und Durchführung eines landesweiten Monitorings des Fachkräfte-

mangels und der damit verbundenen Auswirkungen 

Um dem Fachkräftemangel qualifiziert entgegenwirken zu können, ist eine Datenbasis zur Be-

messung und zum Monitoring der aktuellen Problemlage erforderlich.  Dazu ist es zielführend, 

Verbundgrenzen überschreitend Informationen zu bündeln und damit dauerhaft den Status 

quo und in die Zukunft gewandt die Entwicklung des Fachkräftemangels zu erfassen und ab-

zuschätzen.  

Da eine Reportinganforderung der AT gegenüber den Verkehrsunternehmen in den Verkehrs-

verträgen bisher nicht besteht, ist zunächst ein Reportingformat abzustimmen und anschlie-

ßend dessen Umsetzung voranzutreiben. 

 

5. Vernetzung mit/von relevanten Akteuren 

Zentrale Akteure in SH im Umgang mit dem Fachkräftemangel und den Folgen daraus sind 

die AT, die Verkehrsunternehmen (VU) und Verbünde. Zu all diesen Parteien sind durch die 

Koordinierungsstelle Schnittstellen zu entwickeln. 

• AT: Regelmäßiger Bericht in den Verbundausschuss und einen je nach Interesse aus 

dem Kreis der Aufgabenträger einzurichtenden gesonderten Arbeitskreis zum Thema 

Personal. (quartalsweise) 

• Verkehrsunternehmen: Austausch über den (verstetigten) Phönix Arbeitskreis Personal, 

den Phönix-Lenkungskreis oder ein vergleichbares Format. (monatlich) 

• Verbünde (regional): Gemeinsam mit dem hvv werden bereits mehrere inhaltliche 

Stränge bearbeitet. Dazu existiert ein Regeltermin auf Arbeitsebene, sowie die Vereinba-

rung, dass sich hvv und NAH.SH gegenseitig zu Terminen einladen, bzw. sich über Er-

gebnisse von Terminen austauschen. (monatlich) 

• Verbünde (national): Bisher unregelmäßig stattfindender Arbeitskreis mit anderen Aufga-

benträgern und Verbünden sowie eine Teilnahme an Sitzungen von bundesweiten Inte-

ressenverbänden (BAG ÖPNV oder als Gast bei der BSN). (mehrmals im Jahr) 

• Institutionen/Unternehmen außerhalb der Branche: Das Vorhalten von Erstinformationen 

und Vernetzen von Akteuren, bspw. zwischen Rekrutierungs-Unternehmen und VU (Bsp. 

„skillution“) oder den VU und der Bundeagentur für Arbeit kann Hürden beim Ergreifen 

von Maßnahmen abbauen. (anlassbezogen) 

 

6. Adressieren und Hinwirken auf Änderungen von politischen oder rechtlichen Rah-

menbedingungen 
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Die Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften werden in vielen Teilbereichen durch struk-

turelle Rahmenbedingungen eingeschränkt. Gemeinsam mit weiteren Akteuren innerhalb 

(bspw. Unternehmen oder Verbände) oder außerhalb der Branche (bspw. Bundesagentur für 

Arbeit oder IHK) kann auf Landes- und Bundesebene auf eine Änderung von Rahmenbedin-

gungen hingewirkt werden.  

Ansätze sind hier beispielsweise die Altersgrenze für die Funktionsausbildung zum Busfahrer 

bei 18 Jahren und das Schulabgangsalter bei Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife von 

16 Jahren oder die zwingende Vorgabe zum Absolvieren von Führerscheinprüfungen in der 

deutschen, statt in anderen Sprachen. 

 

7. Bearbeitung von verkehrsvertraglichen Einzelfragestellungen 

Bearbeitung der relevanten Anfragen der AT aus dem politischen und gesellschaftlichen 

Raum. Sofern es sich dabei um Fragestellungen handelt, die auch für weitere AT von Relevanz 

sein können, werden die Erkenntnisse geteilt. 

Beispielhaft ist hier die Befassung mit der Beteiligung der AT an atypischen Sonderzahlungen 

mit umfangreicher Begleitung durch die Verbünde zu sehen. 

 

Teil 3 

Finanzierung 

1. Der für die Ermittlung des nach § 7 Abs. (2) der Rahmenbedingungen der Vergütung 

zugrunde zu legende Pauschalpreis wird nachfolgenden Grundsätzen festgelegt:  

a) Unter der Annahme, dass mindestens 15 kommunale Aufgabenträger das Leis-

tungspaket beauftragen, sind für die Erbringung der in dem Leistungspaket vorge-

sehene Leistungen insgesamt 1,0 Vollzeitäquivalente bzw. eine entsprechende An-

zahl von Teilzeitkräften (im Folgenden: Vollzeitäquivalente VZÄ) erforderlich, die von 

NAH.SH vorgehalten werden müssen. Die entsprechenden Mitarbeiter sind mindes-

tens in die Entgeltgruppe E11 zum TV-L einzugruppieren und nach Maßgabe des 

TV-L einzustufen. Hieraus errechnet sich für das Kalenderjahr 2025 (mit Stand De-

zember 2025) ein Personal- und Sachkostenaufwand von ca. 109.000 Euro (zzgl. 

USt.).  

b) Die prognostizierten Gesamtkosten werden auf die kommunalen Aufgabenträger, 

die das Leistungspaket beauftragt haben, zu gleichen Teilen aufgeteilt.  

c) Jeweils zum Ende des Kalenderjahres prüft NAH.SH die Aktualität der Kalkulation 

unter Zugrundelegung des Umfangs des im maßgeblichen Kalenderjahr für die 
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Erbringung der Leistungen nach dem Leistungspaket erforderlichen Personaleinsat-

zes einschließlich der tatsächlichen Eingruppierung und Einstufung sowie der Ange-

messenheit des Sachkostenanteils und erstellt auf dieser Grundlage eine Kalkula-

tion des Pauschalbetrages für das nachfolgende Jahr nach Maßgabe von § 7 Abs. 

(4) der Rahmenbedingungen und teilt dem kommunalen Aufgabenträger eventuelle 

Veränderungen des auf ihn entfallenden Kostenanteils unter Beifügung der Nach-

kalkulation mit.  

2. Beauftragen weitere kommunale Aufgabenträger NAH.SH mit der Erbringung von Leis-

tungen des vertragsgegenständlichen Leistungspaketes wird NAH.SH die hierfür erfor-

derlichen zusätzlichen Personal- und Sachkosten in entsprechender Anwendung der 

Bestimmungen unter Ziffer 1 lit. a) und b) ermitteln, den sich ergebenden Betrag nach 

Maßgabe von Ziffer 1 lit. c) auf die kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket 

beauftragt haben, verteilen und den kommunalen Aufgabenträgern den jeweils auf sie 

entfallenden Kostenanteil mitteilen.  

 

Teil 4 

Sonstige Bestimmungen 

1. NAH.SH und der kommunale Aufgabenträger evaluieren zusammen mit den weiteren 

kommunalen Aufgabenträgern, die dieses Leistungspaket beauftragt haben, im Abstand 

von zwei Jahren nach Einrichtung der Ressourcen die Aufgabenerfüllung durch die Ko-

ordinierungsstelle Fachkräftemangel. 

2. Die Kündigung des Leistungspaketes durch den kommunalen Aufgabenträger richtet sich 

nach § 2 Abs. (3) der Rahmenbedingungen, sowie den nachstehend formulierten Best-

immungen.  

a) Kommt es aufgrund des Beitritts eines weiteren kommunalen Aufgabenträgers er-

forderlichen Anpassung der Kosten gemäß Teil 3, Ziffer 2 zu einer Erhöhung des auf 

den einzelnen kommunalen Aufgabenträger entfallenden Kostenanteils um mehr als 

20 % gegenüber dem Jahreswert vor der Neuverteilung, ist der jeweilige kommunale 

Aufgabenträger berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von drei Monaten or-

dentlich zu kündigen. Die Wirksamkeit der Kündigung setzt voraus, dass diese spä-

testens 12 Wochen nach Mitteilung der Erhöhung durch NAH.SH an den kommuna-

len Aufgabenträger NAH.SH zugeht.  

b) Entsprechendes gilt nach Kündigung eines oder mehrerer kommunaler Aufgaben-

träger und einer dadurch hervorgerufenen Änderung des Kostenanteils des kommu-

nalen Aufgabenträgers.  
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c) Nach Abschluss einer Evaluation gemäß Ziffer 1 kann der kommunale Aufgabenträ-

ger unabhängig von dem Ergebnis der Evaluation diese Vereinbarung mit einer Frist 

von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Die Kündigung muss 

spätestens 12 Wochen nach Vorlage des Evaluationsberichtes an den kommunalen 

Aufgabenträger gegenüber NAH.SH erfolgen. 

d) NAH.SH ist zur Kündigung der Beauftragungen gegenüber dem kommunalen Auf-

gabenträger mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten berechtigt, sofern sich die 

Zahl der kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, 

reduziert hat. Die Kündigung muss innerhalb von zwölf Wochen nach Wirksamwer-

den der entsprechenden Reduktion ausgesprochen werden.  

3. Der jeweilige kommunale Aufgabenträger vereinbart zu Beginn eines Kalenderjahres mit 

NAH.SH, in welchen Projekten und Themen und in welchem Umfang NAH.SH den kom-

munalen Aufgabenträger unterstützen und beraten soll und legen dies in einem aufga-

benträgerbezogenen Arbeitsplan fest. Änderungen des Arbeitsplanes bedürfen der Zu-

stimmung sowohl von NAH.SH als auch des kommunalen Aufgabenträgers.  

4. Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.  

5. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Beauftragung von Leistungen nach Maßgabe die-

ser Vereinbarung und der in dieser Vereinbarung in Bezug genommene Rahmenbedin-

gungen ist Kiel.  

 

Kiel, den           ……………, den ……………….. 

 

 
   

Nahverkehrsverbund 
Schleswig-Holstein GmbH 

 Kommunaler Aufgabenträger 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

KielRegion GmbH: Jahresabschluss 2024 

VO/2025/158 
 
öffentlich 
 
FD 1.5 Kommunalaufsicht 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  08.05.2025 
 
Ansprechpartner/in: Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Katrin Abendroth 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

12.06.2025 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt, den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
KielRegion GmbH, Herrn Kai Lass, anzuweisen, folgende Beschlüsse zu fassen:  
 

1. Der geprüfte Jahresabschluss 2024 der KielRegion GmbH wird festgestellt 
sowie der Lagebericht genehmigt. 

2. Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 1.297.997,82 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

3. Der nicht ausgeschöpfte planmäßige Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 
2024 in Höhe von 432,18 EUR wird – vorbehaltlich eines einstimmigen 
Beschlusses der Gesellschafterversammlung – in der Kapitalrücklage 
belassen. 

4. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin werden für das Geschäftsjahr 
2025 Entlastung erteilt. 

 

Sachverhalt 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist indirekt über die WFG Infrastruktur GmbH mit 
36,67 % (entspricht 18.333,00 EUR) an der KielRegion GmbH beteiligt. Die 
Landeshauptstadt Kiel ist ebenso mit 36,67 % und der Kreis Plön mit 26,67 % an der 
KielRegion GmbH beteiligt. 
 
Zu den Punkten 1 – 4 der Beschlussempfehlung: 
 
Gemäß § 6 Nr. 6 des Gesellschaftsvertrages obliegt die Feststellung des 
Jahresabschlusses entsprechend den Regelungen des GmbHG den Gesellschaftern. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
SH, Niederlassung Kiel, hat für den Jahresabschluss 2024 einen uneingeschränkten 
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Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Die KielRegion GmbH weist in 2024 einen Fehlbetrag von 1.298 TEUR 
(Wirtschaftsplan: -1.298 TEUR, Vorjahr: -983 TEUR) aus. 
 
Der Zweck der KielRegion GmbH ist die Förderung und Entwicklung von Wirtschaft 
und Erwerbsmöglichkeiten auf dem Gebiet der an ihr beteiligten 
Gebietskörperschaften. Die Gesellschaft wirbt hierzu Fördermittel aus 
verschiedensten Quellen ein, wobei sich durch nicht abrechenbare Kosten sowie zu 
tragende Eigenanteile zwangsläufig ein Jahresfehlbetrag einstellt. 
 
Die leichte Unterschreitung des geplanten Verlustes um 432,18 EUR konnte durch 
ein konsequentes Kostenmanagement sowie zwischenzeitlich bestehende Vakanzen 
im Geschäftsjahr erreicht werden. 
 
Die Gesellschafter sind gemäß § 16 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet, 
eingetretene Verluste bis zu der sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Höhe im 
Verhältnis ihrer Anteile zu übernehmen. Hiervon abweichende Beschlüsse können 
nur einstimmig gefasst werden. Entsprechend gleichlautende Vorlagen werden in 
den drei Gebietskörperschaften eingebracht. 
 
Im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile haben die Gesellschafter daher für das 
abgelaufene Geschäftsjahr einen Betrag von 1.298 TEUR der Gesellschaft 
zugeführt. Der Ausweis erfolgt in der Kapitalrücklage. Inklusive dieses Betrages weist 
die Gesellschaft zum 31.12.2024 ein Eigenkapital in Höhe von 194 TEUR aus. 
 
Zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft sowie aufgrund des geringen 
Unterschiedsbetrages hat der Aufsichtsrat der KielRegion GmbH in seiner Sitzung 
vom 09.04.2025 den Gesellschaftern empfohlen, die im Antrag aufgeführten 
Beschlüsse zu fassen, also den in 2024 in Abschlägen ausgezahlten Mehrbetrag in 
Höhe von 432,18 EUR in der Kapitalrücklage der Gesellschaft zu belassen. 
 
Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk 2024 sind als Anlage 1 
beigefügt. 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Jahresabschluss 2024 KielRegion 
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Anlage 1

A k t i v a P a s s i v a
31.12.2023 31.12.2023

EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen II. Kapitalrücklage 2.425.071,98 1.126.641,98
aus solchen Rechten und Werten 1.507,00 2.857,00

III. Verlustvortrag -983.194,18 0,00
II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- IV. Jahresfehlbetrag -1.297.997,82 -983.194,18
ausstattung 133.868,00 121.085,00 193.879,98 193.447,80

135.375,00 123.942,00 B. Rückstellungen
B. Umlaufvermögen

Sonstige Rückstellungen 100.693,78 75.702,87
I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände C. Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.084.942,22 827.574,12
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 178.761,44 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
3. Sonstige Vermögensgegenstände 25.311,54 24.069,62 und Leistungen 629.502,39 606.857,15

(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr: EUR 15.228,34, Vj. EUR 14.321,28) Jahr: EUR 629.502,39, Vj. EUR  606.857,15)

1.110.253,76 1.030.405,18 2. Sonstige Verbindlichkeiten 103.860,15 70.399,25
II. Kassenbestand und (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem

Guthaben bei Kreditinstituten 380.483,39 545.377,38 Jahr: EUR 103.860,15, Vj. EUR 70.399,25)
1.490.737,15 1.575.782,56 (davon aus Steuern: EUR 99.139,61

Vj: 21.217,72)
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.122,92 1.328,99 (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 0,00, Vj. EUR 0,00)
733.362,54 677.256,40

D. Rechnungsabgrenzungsposten 605.298,77 754.646,48

1.633.235,07 1.701.053,55 1.633.235,07 1.701.053,55

31.12.2024
EUR

31.12.2024
EUR

Bilanz der KielRegion GmbH, Kiel,

zum 31. Dezember 2024
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

RKiSH gGmbH: Bestellung eines neuen 
Geschäftsführers 

VO/2025/166 
 
öffentlich 
 
FD 1.5 Kommunalaufsicht 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  21.05.2025 
 
Ansprechpartner/in:Barbara Rennekamp 
 
Bearbeiter/in: Laura Linke 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

12.06.2025 Hauptausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Der aktuelle Vertrag des Geschäftsführers der RKiSH, Herrn Michael Reis, endet mit 
Ablauf des 31.10.2025. Eine Nachwirkung ist ausgeschlossen. Eine befristete 
Weiterbeschäftigung hat der Stelleninhaber ebenso ausgeschlossen.  
 
Am 26.09.2024 hat die Gesellschafterversammlung der RKiSH den Beschluss 
gefasst, die Stelle für eine Nachbesetzung auszuschreiben. Dies ist im Zeitraum vom 
16.12.2024 bis 31.01.2025 erfolgt.  
Im Anschluss daran hat eine benannte Auswahlkommission sowie eine extern 
beauftragte Personalberatungsfirma, P+O Personal- und Organisationsberatungs 
GmbH, den Auswahlprozess durchgeführt. 
 
Die eingegangenen Bewerbungen sind nach auf Grundlage des Anforderungsprofils 
definierten Bewertungskriterien beurteilt worden. Die Auswahlkommission hat sich 
darauf verständigt, acht potenziell geeignete Kandidat*innen zu einem persönlichen 
Interview einzuladen. Nach der ersten Runde ist die Entscheidung getroffen worden, 
vier von den Personen in die zweite Runde einzuladen. Neben einem 
weitergehenden persönlichen Interview hatten die Bewerber*innen auch eine 
praktische Aufgabe vorzubereiten und zu präsentieren. Außerdem ist parallel ein 
Persönlichkeitsprofil zu Fähigkeiten und Eigenschaften erstellt worden.  
 
Die Auswahlkommission hat sich am 06.03.2025 einhellig für einen Kandidaten 
ausgesprochen, der im Sinne der Bestenauswahl alleinig alle vorgegebenen Kriterien 
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für die Erfüllung der ausgeschriebenen Stelle der Geschäftsführung erfüllt.    
Herr Sönke Lase bringt eine notwendige einschlägige und mehrjährige 
Berufserfahrung mit. Er leitet zurzeit den Rettungsdienst des BRK Kreisverbandes 
München mit 550 Mitarbeitenden und ist verantwortlich für eine Bilanz von 22 Mio. 
Euro. Er ist studierter Diplom-Betriebswirt im Gesundheitswesen, verfügt über die 
Qualifikation des Notfallsanitäters sowie des Praxisanleiters und des 
Organisatorischen Leiters. Herr Lase hat sich im Auswahlverfahren zu allen 
rettungsdienstlichen Fragestellungen mehr als versiert gezeigt. Er zeigt einen 
ausgeprägten Gestaltungswillen und besitzt zudem einen realistischen Blick auf 
anstehende Herausforderungen. Er konnte zu jeder Zeit des Auswahlprozesses 
durch seine angenehme Art im Auftreten eine Kultur im Umgang mit Menschen und 
Patienten nachvollziehbar vermitteln, die in jedem Punkt eine Passung zur gelebten 
Unternehmensphilosophie der RKiSH aufweist.  
 
Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 07.05.2025 für die Bestellung von 
Herrn Lase als Geschäftsführer ausgesprochen. 
 
Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.05.2025 einstimmig den 
Beschluss gefasst, die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Frau Barbara 
Rennekamp, zu beauftragen, Herrn Lase zum 01.10.2025 einzustellen und zum 
01.11.2025 als Geschäftsführer zu bestellen.  
 
Herr Lase wird sich im Oktober im Hauptausschuss vorstellen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 
Keine 
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